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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 1a. (1) Als Paar im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zwei in Ehe oder in 
eheähnlicher Lebensgemeinschaft lebende Personen zu verstehen. 

§ 1a. (1) Als Paar im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zwei in Ehe, in 
eingetragener Partnerschaft oder in eheähnlicher Lebensgemeinschaft lebende 
Personen zu verstehen. 

(2) … (2) … 
(3) Der Beginn eines durch den Fonds mitfinanzierten Versuches ist die 

erstmalige Verordnung oder Verabreichung von Arzneimitteln im Zusammenhang 
mit der In-vitro-Fertilisation durch einen Vertragspartner des Fonds unter 
Beachtung des mit dem Fonds geschlossenen Vertrages. 

(3) Der Beginn eines durch den Fonds mitfinanzierten Versuches ist die 
erstmalige Verordnung oder Verabreichung von Arzneimitteln an die Frau im 
Zusammenhang mit der In-vitro-Fertilisation durch einen Vertragspartner des 
Fonds unter Beachtung des mit dem Fonds geschlossenen Vertrages. 

(4) … (4) … 
§ 2. (1) und (2) … § 2. (1) und (2) …
 (2a) Der/Die Bundesminister/in für Gesundheit kann im Einvernehmen mit 

dem/der Bundesminister/in für Familie und Jugend mittels Verordnung festlegen, 
für welche über Abs. 2 hinausgehende Leistungen seitens des IVF-Fonds 
pauschalierte Zuschüsse gewährt werden. 

(3) Der Fonds hat für jedes Geschäftsjahr einen Voranschlag und einen 
Rechnungsabschluss, der jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer 
Schlussbilanz zum Ende des Jahres bestehen muss, sowie einen Geschäftsbericht 
zu verfassen und der Bundesministerin für Gesundheit sowie der 
Bundesministerin für Familie und Jugend vorzulegen. Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr. 

(3) Der Fonds hat für jedes Geschäftsjahr einen Rechnungsabschluss, der 
jedenfalls aus einer Erfolgsrechnung und einer Schlussbilanz zum Ende des Jahres 
bestehen muss, zu verfassen und der Bundesministerin für Gesundheit sowie der 
Bundesministerin für Familie und Jugend vorzulegen. Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr. 

(4) … (4) … 
§ 4. (1) … § 4. (1) … 
(2) Der Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 besteht für höchstens 

vier Versuche pro Paar. Sofern einer dieser Versuche erfolgreich beendet und eine 
Schwangerschaft im Sinne des § 1a Abs. 2 herbeigeführt wurde, besteht ab diesem 
Versuch ein Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 für vier weitere 
Versuche. Gleiches gilt, wenn eine Schwangerschaft durch einen nicht 
fondsfinanzierten Versuch herbeigeführt wurde, sofern das Paar eindeutig 
nachweist, dass die Schwangerschaft durch eine IVF-Methode zustande kam. 

(2) Der Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 2a besteht für 
höchstens vier Versuche pro Paar. Sofern einer dieser Versuche erfolgreich 
beendet und eine Schwangerschaft im Sinne des § 1a Abs. 2 herbeigeführt wurde, 
besteht ab diesem Versuch ein Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 
2a für vier weitere Versuche. Gleiches gilt, wenn eine Schwangerschaft durch 
einen nicht fondsfinanzierten Versuch herbeigeführt wurde, sofern das Paar 
eindeutig nachweist, dass die Schwangerschaft durch eine IVF-Methode zustande 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
kam.

(3) Der Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 besteht nicht, wenn die 
Sterilität die beabsichtigte Folge eines von der Frau bzw. vom Mann gewünschten 
Eingriffs ist.

(3) Der Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 2a besteht nicht, 
wenn die Sterilität die beabsichtigte Folge eines von der Frau bzw. vom Mann 
gewünschten Eingriffs ist.

(4) Voraussetzung für den Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 ist 
weiters, dass zum Zeitpunkt des Beginns eines Versuchs einer In-vitro-
Fertilisation 
 1. die Frau das 40. Lebensjahr und der Mann das 50. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben und 

(4) Voraussetzung für den Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 
2a ist weiters, dass zum Zeitpunkt des Beginns eines Versuchs einer In-vitro-
Fertilisation 
 1. die Frau das 40. Lebensjahr und der Mann bzw. die eingetragene 

Partnerin oder Lebensgefährtin das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und

 2. …  2. … 
(4a) Personen, die nicht österreichische Staatsbürger oder nicht 

Staatsangehörige eines EU- bzw. EWR-Mitgliedstaates oder nicht Staatsbürger 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind, müssen über einen von einer 
österreichischen Behörde ausgestellten unbefristeten Aufenthaltstitel gemäß § 8 
Abs. 1 Z 3 und 4 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I 
Nr. 100/2005, verfügen. 

(4a) Ein Anspruch auf Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 2a besteht für 
 1. Österreichische Staatsangehörige, 
 2. Staatsangehörige eines EU bzw. EWR-Mitgliedstaates, 
 3. Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
 4. Personen, die über Aufenthaltstitel gemäß § 8 Abs. 1 Z 2, 7 oder 8 

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, 
verfügen, 

 5. Personen, die über eine „Aufenthaltsberechtigung plus“ gemäß § 55 
Abs. 1 und § 56 Abs. 1 Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100/2005, verfügen 
und 

6. Asylberechtigte gemäß § 3 Asylgesetz 2005.
(5) Die Kostentragung nach § 2 Abs. 2 setzt weiters voraus, dass der Träger 

der Krankenanstalt 
 1. und 2. … 
 3. einen Behandlungsvertrag mit den in Abs. 4 genannten Personen 

geschlossen hat, dem zumindest eine der in Abs. 1 genannten 
Anspruchsvoraussetzungen zu Grunde liegt. 

(5) Die Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 2a setzt weiters voraus, dass der 
Träger der Krankenanstalt 
 1. und 2. … 
 3. einen Behandlungsvertrag mit den in Abs. 4 und Abs. 4a genannten 

Personen geschlossen hat, dem zumindest eine der in Abs. 1 genannten 
Anspruchsvoraussetzungen zu Grunde liegt. 

(6) … (6) … 
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§ 5. (1) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
schließt für den Fonds mit Trägern von Krankenanstalten, die In-vitro-
Fertilisationen durchführen, Verträge ab. Durch diese Verträge wird die 
Berechtigung zur Durchführung der In-vitro-Fertilisationen unter Kostentragung 
des Fonds (§ 2 Abs. 2) begründet. Sie bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der 
Zustimmung des Fonds. 

§ 5. (1) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
schließt für den Fonds mit Trägern von Krankenanstalten, die In-vitro-
Fertilisationen durchführen, Verträge ab. Durch diese Verträge wird die 
Berechtigung zur Durchführung der In-vitro-Fertilisationen unter Kostentragung 
des Fonds (§ 2 Abs. 2 und 2a) begründet. Sie bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit 
der Zustimmung des Fonds. 

(2) … (2) … 
(3) Ein Vertrag nach Abs. 1 setzt voraus, dass der Träger der Krankenanstalt 

 1. eine Zulassung nach § 5 Abs. 2 Fortpflanzungsmedizingesetz besitzt, 
 2. entsprechend dem Tätigkeitsumfang eine Meldung als 

Entnahmeeinrichtung erstattet hat (§ 19 Gewebesicherheitsgesetz – GSG, 
BGBl. I Nr. 49/2008) und eine Bewilligung gemäß § 22 GSG besitzt und 

 3. in Erfüllung der sich aus den Grundsätzen und anerkannten Methoden der 
medizinischen Wissenschaft und Erfahrung ergebenden Anforderungen 
insbesondere kontinuierlich spezifische Maßnahmen der 
Qualitätssicherung durchführt. 

Dabei ist im Sinn einer qualitätsgesicherten Durchführung von Maßnahmen nach 
§ 1 Abs. 2 Z 2 bis 4 des Fortpflanzungsmedizingesetzes insbesondere auf die 
Relation von erreichten Schwangerschaften pro durchgeführten Zyklen sowie die 
Zahl von Zyklen zu achten. Überdies ist beim Abschluss von Verträgen auf eine 
ausreichende Versorgung Bedacht zu nehmen. 

(3) Ein Vertrag nach Abs. 1 setzt voraus, dass der Träger der Krankenanstalt 
 1. eine Zulassung nach § 5 Abs. 2 Fortpflanzungsmedizingesetz besitzt, 
 2. entsprechend dem Tätigkeitsumfang eine Meldung als 

Entnahmeeinrichtung erstattet hat (§ 19 Gewebesicherheitsgesetz – GSG, 
BGBl. I Nr. 49/2008) und eine Bewilligung gemäß § 22 GSG besitzt und 

 3. in Erfüllung der sich aus den Grundsätzen und anerkannten Methoden der 
medizinischen Wissenschaft und Erfahrung ergebenden Anforderungen 
insbesondere kontinuierlich spezifische Maßnahmen der 
Qualitätssicherung durchführt. 

Dabei ist im Sinn einer qualitätsgesicherten Durchführung von Maßnahmen nach 
§ 1 Abs. 2 Z 2 bis 4 des Fortpflanzungsmedizingesetzes insbesondere auf die 
Relation von erreichten Schwangerschaften pro durchgeführten Zyklen sowie die 
Zahl von Zyklen zu achten. 

(4) Das Bundesministerium für Gesundheit hat in Zusammenarbeit mit den 
einschlägigen Fachgesellschaften für die Ausarbeitung eines umfassenden 
Konzeptes für Qualitätssicherung auf dem Gebiet der In-vitro-Fertilisation zu 
sorgen. 

(4) Das Bundesministerium für Gesundheit hat in Zusammenarbeit mit den 
einschlägigen Fachgesellschaften für umfassende Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung auf dem Gebiet der In-vitro-Fertilisation zu sorgen. 

 Auskunftspflicht 
§ 5c. Die Vertragskrankenanstalten haben die vom IVF-Fonds 

übernommenen Leistungen und Tarife in einer für die Paare leicht ersichtlichen 
Form zugänglich zu machen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 6. (1) Über die Ablehnung der Kostentragung nach § 2 Abs. 2 hat der 
Fonds unter Anwendung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, 
BGBl. Nr. 51, einen Bescheid zu erlassen, wenn der (die) Anspruchswerber(in) 
dies ausdrücklich verlangt. 

(2) Streitigkeiten über die Ablehnung einer Kostentragung nach § 2 Abs. 2 
gelten als Sozialrechtssachen im Sinne des § 65 des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes, BGBl. Nr. 104/1985. 

§ 6. (1) Über die Ablehnung der Kostentragung nach § 2 Abs. 2 und 2a hat 
der Fonds unter Anwendung des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, einen Bescheid zu erlassen, 
wenn der (die) Anspruchswerber(in) dies ausdrücklich verlangt. 

(2) Streitigkeiten über die Ablehnung einer Kostentragung nach § 2 Abs. 2 
und 2a gelten als Sozialrechtssachen im Sinne des § 65 des Arbeits- und 
Sozialgerichtsgesetzes, BGBl. Nr. 104/1985. 
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